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1tber die Konferenzsitzung des Landtages vom 21,12,1943 

Beginn vormittags 9 Uhr* 

Abwesend+ Abg�Dr, Sch4dler dafür anwesend Rud. Amann, Vaduz 

Abg. Ohr"Oehri, dafür anwes, Konr. ýNohlwend, Schellenberg 

1, 
_Be 

3andlung des Geschi fts rüfungskoramissionaberichtes pro 1942. 

Bei der Anregung der Geschaftsprüfungskommission bezg. Abechafiung 

des Dopjielverdienertums bezw»Einhaltung der gesetzlichen destimliung, 

wonach Nebenbesch, ftigungen von Beamten abgegeben werden müssen, 

entfaltet sich eine rege Diskussion» 

Die Vertreter der Regierung vertreten den $tandpunktý, dass die Ein- 

haltung dieser Bestimmung in der heutigen Kroegs- utü Nokzei t für 

verschiedene Beamten und unbillige Harte bedeuten würde, Auoh müsste 

dann ein neues Gehaltsgesetz beschlossen worden, wozu auch nicht der 

richtige Zeitpunkt sei»Aus diesen gründen habe die Regierung bisher 

von der Einhaltung der bestehenden Bestimmung Umgang genommen. 

Von verschiedenen Abgeordneten wird der Standpunkt vertreten'dase 
demgegenüber aber 

diese £estimmung eingehalten., /die Beamten rich- 

tig bezahlt werden sollten, 

Andererseits wird angeregt, bis über die Kriegezeit den heutigen 

Zustand zu dulden» 

Der Landtag beschliesst sodannpdass noch für kurze Weit dei" heutige 

Zustand toleriert werde, beauftragt aber die Regierung: ehestens einen 

Geasetzeevorschlag auazuarbeiten, um diese 'ache endgültig aus der 

Welt zu schaffen* 

Dieser Beschluss wird mehrheitlich gefasst, 

Im !; brigen wird de Bericht zur Kenntnis des Landtages genommen und 

die Vertreter der regierung versichern, dass den gemachten Anregungen, 

sowä t dies nicht schon geschehen sei, ein vermehrtes Augenmekr ge- 

widmet werde» 

JJezüglich des Ausbaues des Gefs, ngnisees sei ein Auftrag an das 

Bauamt bereite ergangen0Was sich bezüglich der Unterbringung des 

Grundbuches üner die Kriegszeit machen laose, miisee erst noch 

abgeklärt werdend 
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2oGesetz betr. Einführung der Meisterprüfungen. 

Das Gesetz wird in l, Lesung durchgenorn:. ien und verschiedene 
werden/ 

redak-uionelle Berichtigungen/an demselben vorgenomýen. Der ichwer- 

Punkt der Diskussion lag bei der Behandlung des Art. 14, der 

für alle Berufe die Einführung der Meisterprüfung vorsieht, anderen- 

falls. eine Neukonzession nicht erteilt werde. 

Es wird diese Bestimmung mehrheitlich im Landtage als eine Mono- 

polisierung den heutigen Gewerbetreibenden angesehen. Die kleinen 

l, ndlichen Verhältnisse rechtfertigen nicht eine solche Massnahme. 

Auch worden den Prüflingen bedeutende Unkosten für die Meietrprü- 

fungablegung entstehen. Der ganze Artikel wird mehrheitlich als hdun 

zu tief einschneidend und für unsere Ver441tnisse als zu weitge- 

hend bezeichnet, Die Annahme der Gesetzesvorlage würde auch unbe- 

dingt dem Referendum im Volke rufen. 

Der Landtag verkennt nieht, dass die tebung des Gewerbestandes in 

Liechtenstein zweckmässig würe, giaubt aber, dass die UbligatorAche 

Vorschreibung der Meisterprüfung für alle Berufszweige unbedingt 

ei., er Reaktion im Volke gegen das Gesetz ruien würde. twas anderes 

ware es, wenn das Oblitarorium nur für gewisse Wirtschaftszweige 

eingez_, hrt würde. 

Der Landtag beschliesst einstimmig mit Rücksicht auf die Aftswtºr- 

kungen des Art. 14 Rückweisung des Gesetzes an die Regierang zur 

Weiterbearbeitung im Einvernehmen mit der Gewerbegenossenschaft 

und evtl. Wiedervorlage an den JJandtag. 

Mittagspause, Fortsetzung nachmittags 2 Uhr. 

34Jeinbaugesetz. 

$rüsident verweist darauf, dass das Gesetz früher einmal in erster 

. esung behandelt worden sei0Das Gesetz bezwecke vor allem die be- 

kampfung der Rebschddlinge und die Förderung des Veinbaues. Es sollte 

dadurch ermöglichst werden, dass säumige Rabenbesitzer angehalten 

werden können, in ihren Weinbergen die Bekaämpfung wirksam durchzu- 

führen, ras auch ein Schutz der ankrenzenden Weinbergbesitzer be- 

deute. Andererseite sollten die bestehenden Hebryden vollständig aus- 

gemerzt und die iieuanpflanzung von solchen gesetzlich verhindert 
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'verhindert werden. 
Der Landtag ist mehrheitlich der Lleinung, dass auf diesem Gebiete 

nicht weiter gegaggego werden solle als in der LUachbarschaft. Nachdem 

auch dort die Ausrottung cer jetzt bestehenden ftebryden nur all- 

m4hlieh vor sich gehen soll, glaubt der . Landtag, analoger Weise auch 
in Liechtenstein nicht weiter zu gehen und formuliert Art, 5 wie 

folgt. 

" Die heute bestehenden Bestende an Direktträger sind samtliehhe 
festzustellen und die negierung wird erma. chtigt, für -1ýestande, die 

ausgerottet werden, entsprechenden Ersatz zu leisten. Anlagen, die nach 

Inkrafttreten des Gesetzes erstellt werden, müssen entsch, digungsloo 

entfernt werden" 

Das Gesetzt wird mit dieser Abänderung und ohne Dringlichkeits- 

klausel vom Landhage einstimmig angenommen# 

48 Erhöhung des Schulschriftführer iauschalea. 

Ueber Ersuchen der Lehrerschaft beschliesst der Landtgg, mehrheit- 

lich eine Erhöhung des Schriftführerpauschales auf Frs, loo bezwe, 

50 Frs. 

ý. 5. Erhöhung der Entschädigung der Lehrpersonen für den Fort- 

bi ldung es chu lu vt erri cht,, 

Dem Gesuche der Lehrerschaft um Erhöhung der bisherigen Entschä- 

digung von Fra, lp- pro Stund auf Fra92, für den Fortbildungeschul- 

untrricht wird in der Abstimmung mehrheitlich entsprochen, 

6. Entsch4digung fün tuberkulosegeschlachtete Zuchtstiere. 

In den Gemeinden Triesen, Sohaan und Vaduz musste lbef Auftrag 

des Landestierarztea je ein wertvoller Zuchtstier wegen festge- 

stellter Tuberkulose der Schlachtbank zugeführt werden. Die betref- 

den Gemeinden bezw, Genoaseta: chaften verlangen nun, dass ihnen der 

Schaden vom Lande übernommen werde, da diese Abachlachtung auch 

von behördlichen; Funktionären angeordnet worden sei, 

Die Regierung ist er taunt, daes solche Massnahmen seiten, der 

Tierärte mm ergriffen werden. Die TJPrtarzte hätten nur Auftrag zur 

Impfung gehabt. Vor aliem hotte vor der Schlachtung bei der Regie- 

rung angefragt werden solienlwer den Schaden bezahle. 

Der Landtag beschliesst, die geschädigten Gemeinden sollet 30 
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Ihre 11echnungen bei der Regierung einreichen und die Regierung 

wolle sich mit den Tierärzten in Verbindung setez. n und diese 

zur Bekanntgabe ihres Standpunktes einladen. 

Dr. Vogt bringt dem Landtage das Ergenis der Impfung geg. Tuberkulose 

zur Zenntnisp, das##als befriedigend bezeichnet wird* 

Im übrigen glaubt der Landtag dass mit den getroffenen Massnah men 

der lltba£CM Tuberkuleseimpiung die Aktion damit ihr Bewenden haben 

8011 und dass vorläufig keine weiteren Massnahmen unternommen 

normen werden oolýeno 

Schluss der Sitzung 5 Uhr. 
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